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-Ag ........... 

Sitzung des Innenausschusses am 23.11.2017 ' 
Antrag der Fraktion der CDl) vom 07.11.2017 
"D,iskriminierung von Polizistinnen und Polizisten in NRW." 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information' der Mitglieder des InnenaÜsschusses' des Landtags 

, übersende' ich 60 Exemplare des schriftlichen Berichtes züm ',T9P . "Dis

kriminierung von Po~izistinnen und Polizisten in NRW". 
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Ministerium des Innern . 
des Landes· Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 23.11.2017 

. zu dem Tages~rdnungspunkt 

"Dis.kriminierung von Polizistinnen und Polizisten in NRW" 

.Antrag der Fraktion der COu. vom 07.11.2017 

Zur Erstellung des folg·enden Berichts erfolgte eine Abfrage der Polizei

behörden in Nord rhein-Westfalen , da das· Ministerium des' Innern des 

.. Landes NRW in der Vergangenheit hierzu keine Abfragen gemacht hat~ 

Auch gab es bislang keine Vorgaben zur Erfassung der jeWeils betröffe

nen Sachverhalte in den· Polizeibehörden .. 

Frage 1: Wie viele ko~krete FäHe wurden von ADBs in NRW der Po

.lizei gemeldet? 

Frag~ 5: Weiß das IMNRW, um wie viele Fälle es sich im Jahr 2014 

. und im Jahr 2015. in absoluten Zahlen gehandeit hat? 

Frage 6· Haben die ADBs für NRW die bei ihnen im Jahr 2016 ge-

m~ldete~ .Fälle der Polizei NRW unmittelbar mitgeteilt? 

Oie Fragen 1, 5 und 6 werden zusammengefasst beantwortet. . 

Im Jahr 2014 wurden den Polizeibehärden in NRW 2 konkrete Fälle von 

~en. Antidiskriminierungsbüros in NRW gemeldet, bei denen "die Polizei" 

als V~rursachereiner Diskriminierung angesehen wurde. 

Im Jahr 2015 wurden den .Pblizeibehärden in NRW 5 und im Jahr 2016 

8 solcher Fälle von d~n Antidiskriminierungsbüros gemeldet. 

Frage 2: Wie viele Gespräche wurden von S~iten der ADBs in NRW 

mit Vertretern von der Polizei NRW geführt? 
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Fr~ge 3: Wann wurden diese Gespräche konkret geführt nd wer 

waren die Gesprächsbeteiligten? 

Die Fragen 2 und 3 werden zusammengefasst bean.twortet. 

Im Rahmen der Beschwerdesachbearbeitung wurden mit den Antidis

kriminierungsbüros in NRW durch Vertreterinnen und Vertretern der Po-: 

liz~ibehörden zwei dokumentierte Gespräche geführt und zwar im Janu

ar 2014 und im Oktober 2015~ In d.en dokumentierten' Gesprächen Wur~ 
den Verfahrensfragen d~r Beschwerdebearbeitung erörtert. 

Frage 4:, Die Landtagsfraktion der Grünen hat in diesem Zusam-. 

, menhang in ihrem Ber.iehtswunseh vom 9. Oktober 2017, darge

stellt"dass def Anteil derjenigen, die aufgrund VOll Diskriminierung 

'dur,eh die Polizei im Anfidiskriminierungsbüro des ÖgG e.V. in Köln 

Beratung g.esucht haben, von 10% im Jahr 2014 auf 20% im Jahr 

2015 gestiegen sei. Wie hat das IM NRW Kenntnis von diesen -Zah

len erlangt? 

Im Rahmen der 0.9. Abfrage der -P,oli~eibehöldefl bekaln das Millisteli-

um des Innern NRW .Kenntnis der Fälle, die Beratung im Antidiskriminie

rungsbüro qes ÖgG e.V. gesucht haben und pei denen dieses Antidis-' 

krimini~rungsbüro Kontakt mit dem Polizeipräsidiu.m Köln aufgenommen 

hat. Hierbei handelt es sich im Jahr 2014 um 2, ,im Jahr 2015, um 4 und 

im Jahr 2016 um 7 konkrete Fäne. 

Frage, 7: Gibt es eine generell. festgelegte Verfahrensweise zwj'~ 

, sehen den ADBs in NRW und der Polizei NRW für die Bearbeitung 

solcher Meldungen? " ' 

Es 'besteht ke.ine generell festgelegte Verfahrensweise iwischen den 

Antidiskriminierungsbüros in NRW und der Polizei NRW für die Bearbei

tung der bei den 'Antidiskriminierungsb'üros gemeldeten Fälle. 
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, Aber im Rahmen des qualifizierten, Beschwerdemanagemerits der Poli-
, , 

ze'i NRW bestehen verbindliche Vorgaben, wie in den Polizeibehörden 

~it eingehenden Beschwerden von Bürgerinnen l)nd Bürge~n zuverfah

ren ist. Grundlage hierfür sind seit November 2010 die Rahmenvorga-, 

ben zur Bearbeitung von Beschwerden und Eingaben im Bereich der ' 

Polizei,. ,Dies.e bestimmen landeseiriheitlich Zustandigkeiten" I?erichts

und Informationspflichten! Beteiligungen und weitere Standards zum 

Umgang mit Beschwerden: 
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